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1 Vertragsparteien

Auftraggeberinund 81. Der vorliegende Vertrag gilt zwischen der Direktion der Jus-
Auftragnehmerin tiz und des Innern des Kantons Zürich, nachfolgend als Auftraggeberin

bezeichnet und der DELTA Security AG, nachfolgend als Auftragnehmerin
bezeichnet.

2 Vertragsgegenstand

Sicherheitsdienst- 82. Der Vertrag regelt die Erbringung von Sicherheitsdienstleis-
leistungen tungen für die Staats- und Jugendanwaltschaften des Kantons Zürich, die
Strafverfolgung Vergütung dieser Leistungen und die Grundsätze der Zusammenarbeit

zwischen den Vertragsparteien.

3 Vertragsbestandteile

Vertragsbestandteile 83. _' Der Vertrag besteht aus
und deren Rangfolge
bei Widersprüchen der vorliegenden Vertragsurkunde,

b. den Ausschreibungsunterlagen «Beschaffung von Sicherheits-
dienstleistungen» vom 26. April 2016,

C. dem Angebot der Auftragnehmerinvom 27. Juni 2016 sowie
den Allgemeinen datenschutzrechtliichen Geschäftsbedingungen
bei der Datenbearbeitungdurch Dritte vom 24. Juni 2015.

? Widersprechensich einzelne Vertragsbestandteile, bestimmt sich
deren Rang nach der Einordnung gemäss vorstehenderReihenfolge.

3 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Auftragnehmerin sind
nicht Bestandteil dieses Vertrags und werden ausdrücklichwegbedungen.

& Leistungen

Leistungskategorien 84. Die Auftragnehmerin erbringt folgende unter Kapitel 5 der
Ausschreibungsunterlagen vom 26. April 2016 beschriebene Sicherheits-
dienstleistungen:
a. LeistungskategorieSV/A: Sicherheitsdienste bei Hafteinvernahmen
b. Leistungskategorie SV/B: Logendienste.
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85. Die Leistungen können von den unter Kapitel 5.1.1 der Aus-
schreibungsunterlagen vom 26. April 2016 aufgeführten Bedarfsträgern der
Staats- und Jugendanwaltschaften aufAbrufbezogen werden.

86. Die Auftragnehmerin gewährleistet die jederzeitige Verfüg-
barkeit der von den Bedarfsträgern benötigten Sicherheitsdienstleistungen
sowie die Einhaltung derfestgelegten Reaktionszeiten namentlich durch
a. eine rund um die Uhr erreichbare Einsatzzentrale,
b. einen genügend grossen Personalpool von Sicherheitsangestellten,

welche die unter Kapitel 5.4 der Ausschreibungsunterlagen vom
26. April 2016 definierten Anforderungenerfüllen,

c. einen Pikettdienst, damit die Sicherheitsdienstleistungen bei Bedarf
auch kurzfristig abgerufen werden können.

5 Leistungserbringung

87. _' Die Leistungserbringung erfolgt gemäss den Weisungen
der Bedarfsträger.

? Die einzelnen Bedarfsträger und die Auftragnehmerin können so-
weit erforderlich besondere Dienstvorschriften (BDV) festlegen. Die BDV
für die Einsätze bei den einzelnen Bedarfsträgern enthalten namentlich
Angabenbetreffend
a. das gegenüber dem eingesetzten Sicherheitspersonal weisungsbe-

fugte Personal der Bedarfsträger,
b. die für einsatzbezogene Fragestellungen zuständigen Ansprech-

personen der Bedarfsträger einerseits und der Auftragnehmerin
andererseits,
die betriebsspezifischenAbläufe der Bedarfsträger,
die Ausgestaltung des Rapport- und Meldewesens,

e. die vor Ort bei den Bedarfsträgern erlaubten und verbotenen Ge-
genstände.

88. Die Auftragnehmerin verpflichtet sich ausschliesslich Sicher-
heitspersonal einzusetzen, welches
a. den Anforderungen gemäss Kapitel 5.4 der Ausschreibungsunterla-

gen vom 26. April 2016 entspricht,
b. die Personensicherheitsüberprüfungpositiv durchlaufen und

c. die Geheimhaltungsverpflichtungunterschriebenhat.

89. _' Die Auftragnehmerin hat der Auftraggeberin spätestensei-
nen Monatvor Inkrafttreten des vorliegenden Vertrags eine Liste mit dem
für Einsätze bei den Bedarfsträgern vorgesehenen Sicherheitspersonal
(Personalpool) einzureichen, welches die Anforderungenerfüllt.
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? Die Liste muss bei personellen Änderungen aktualisiert und der
Auftraggeberin jeweils unaufgefordert am 30.06 und 31.12 eingereicht
werden.

° Der Liste zwingend beizulegensind alle Strafregisterauszüge, die
Einträge enthalten und daher von der Auftraggeberin überprüft werden
müssen.

* Die Auftragnehmerinverpflichtet sich ausschliesslichdie auf dieser
Liste angegebenen Personen bei den Bedarfsträgern der Auftraggeberin
einzusetzen.

Personaleinsatz- 8 10. ' Die Auftragnehmeringewährleistet, dass
z ’ ..en a. genügend Sicherheitspersonal mit dem von den Bedarfsträgern

geforderten Profil eingeplant wird,
b. die Einsätze am richtigen Ort und zur richtigen Zeit durchgeführt

werden,
C. das Sicherheitspersonal seine Einsatzorte und Dienstzeiten kennt

und
d. die Aufträge entsprechend dem Einsatzplan ausgeführt werden.

? Die Auftragnehmerin gestaltet die Personalplanung derart, dass
jeweils möglichst dieselben Sicherheitsangestellten bei den einzelnen Be-
darfsträgern und/oder für eine bestimmte Leistungskategorie eingesetzt
werden, damit der Aufwand für die einsatzbezogene Einführung und Einar-
beitung möglichstgering gehalten werden kann.

Abrufder Leistungen 8 11. Der Abruf der Leistungen erfolgt per Telefon, E-Mail oder
durch die Bedarfs- Fax an die Einsatzzentraleder Auftragnehmerin unter Angabe
trager

a. der Leistungskategorie der benötigten Sicherheitsdienstleistungen,
b. der Anzahl des für den betreffenden Einsatz benötigten Sicher-

heitspersonals,
©. der Ausrüstung des Sicherheitspersonals,
d. der Einsatzzeiten,
e. der voraussichtlicheDauerdes Einsatzes und
f. des Einsatzortes mit Angaben dazu, wo respektive bei wem sich

das Sicherheitspersonal vor Ort anmelden muss.

Auftragsbestätigung 8 12. ' Die Auftragnehmerin bestätigt den Bedarfsträgern, welche
und Einsatzliste Leistungen abrufen, den Auftrag per E-Mail oder Fax.

? Die Auftragnehmerin lässt den Bedarfsträgern, unter Vorbehalt von
kurzfristigen Leistungsabrufen, jeweils bis spätestens 3 Tage vor dem Ein-
satz eine Einsatzliste zukommen, aus welcher die Personalien des für den
betreffendenEinsatz vorgesehenenSicherheitspersonals hervorgeht.

° Die Auftragnehmerin hat einen kurzfristigen Personalwechsel vor-
gängig mit dem Bedarfsträger abzusprechen.
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Ausrüstung ‚813. ' Das eingesetzte Sicherheitspersonal muss überdie für den
des Sicherheits- jeweiligen Einsatz notwendige Ausrüstung gemäss den Vorgabender Be-
personals darfsträger verfügen.

|

? Die Wartung der Ausrüstungsgegenstände und die Einholung der
notwendigen Bewilligungenobliegen der Auftragnehmerin.

Melde- und 814. ' Das Sicherheitspersonal hat Unregelmässigkeiten oderIn-
Rapportwesen terventionen während der Einsätze schriftlich festzuhalten und den Be-

darfsträgern mitzuteilen.
* Umstände, welche sofortige Massnahmenerfordern, sind den für

einsatzbezogene Fragestellungen zuständigen Ansprechpersonen derBe-
darfsträger unverzüglich mitzuteilen.

° Die Einzelheiten für das Melde- und Rapportwesen erfolgt nach
den Vorgaben der Bedarfsträger respektive den besonderen Dienstvor-
schriften (BDV).

Qualitätssicherung 8 15. Die Auftragnehmerin gewährleistet eine professionelle Leis-
tungserbringung durch sorgfältig ausgewähltes und instruiertes Personal,
das sich über eine ausreichende fachliche Qualifikation ausweisen kann
und sich entsprechend den Anforderungen zur Erfüllung der vertraglich
übertragenen Aufgabenlaufendfort- und weiterbildet.

Leistungskontrollen 816. ’ Die Bedarfsträger und die Auftragnehmerin führen regel-
mässig gemeinsameLeistungskontrollendurch.

? Die Auftraggeberin und die einzelnen Bedarfsträger sind ausser-
dem dazu befugt, jederzeit unangekündigt das eingesetzte Sicherheitsper-
sonal hinsichtlich der Erfüllung der Anforderungen an das Personal und
einer auftragsgemässenLeistungserbringung zu überprüfen. Ungenügende
Ergebnisse werden umgehend gegenüber der Auftragnehmerin beanstan-
det.

° Die Auftraggeberin ist berechtigt den weiteren Einsatz des von Be-
anstandungen betroffenen Personals zu untersagen. Die Auftragnehmerin
ist verpflichtet unverzüglich und ohne Kostenfolgen für die Auftraggeberin
für Ersatz zu sorgen.

6 Leistungsvergütung

Leistungsvergütung 817. ' Die Vergütung der Sicherheitsdienstleistungen erfolgt für
die unter Kapitel 5.4.2 der Ausschreibungsunterlagen vom 26. April 2016
definierten Personalprofileaufder Grundlage folgenderStundenpauschalen:
a. ProfilA: CHF exkl.MWSt, pro Stunde
b. Profil B: CHF exkl.MWSt, pro Stunde.

? Die anbietende Sicherheitsunternehmung kann pro Einsatz bran-
chenüblich mindestens 3 Stunden verrechnen.

a. Stundenpauschale
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% Die Abrechnungseinheit beträgt im Übrigen 0.5 Stunden,d.h. an-
gebrochenehalbeStunden könnenals solche verrechnet werden.

8 18. Die an Sonn- und Feiertagen (So/FT) und während der Nacht
von 23.00 bis 6.00 Uhr geleisteten Dienste werden durch die Stundenpau-
schale nach den Ansätzen gemäss vorstehender Vertragsbestimmung und
einen Zuschlag von 10 Prozent aufdie Stundenpauschaleabgegolten.

8 19. ' Die Wegpauschale pro Person und Einsatz beläuft sich auf
CHF 10, exkl. MWSt.

* Mit der Wegpauschale sind die Fahrtspesen sowie die Wegzeiten
des Sicherheitspersonals abgegolten.

820. ' Die Zeit für die einsatzbezogene Einführung und Einarbei-
tung des Personals gemäss den betrieblichen Bedürfnissen der einzelnen
Bedarfsträger wird der Auftragnehmerineinmalig vergütet.

? Die einsatzbezogene Einführung und Einarbeitung neuen Perso-
nals geht zulasten der Auftragnehmerin.

821. ' Die Preise werden jeweils für mindestensein Kalenderjahr
festgelegt.

* Die Auftragnehmerinkann aufein neues Kalenderjahrhin, erstmals
per 1. Januar 2018, jeweils mindestens drei Monate vor Ablaufdes laufen-
den Kalenderjahres, folgende Preisanpassungen beantragen:
2. GAV-bedingte Preisanpassung: Prozentuale Änderung der Lohn-

und Lohnnebenkosten bis maximal der Anpassungen gemäss all-
gemeinverbindliichem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) sowie der ge-
setzlichen Sozialleistungen des kommenden Jahres x 0.8.

b. Teuerungsbedingte Preisanpassung: Prozentuale Änderung bis
maximal der Höhe der Jahresteuerung (Jahresdurchschnittswerte)
gemäss Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) x 0.2 (Indexba-
sis Dezember2010 = 100 Punkte).
Beispiel:
Erhöhung der IonngebundenenKosten 2.5% x 0.8 = 2.0%
Erhöhung LIK aufder Basis der Jahresdurchschnittswerte 2.0% x 0.2 = 0.4%
Preisanpassung 2.4%.

® Die Auftragnehmerin hat der Auftraggeberin unaufgefordert alle
nötigen Belege (GAValt und neu, LIK etc.) und Berechnungenzur Beurtei-
lung der beantragten Preisanpassung einzureichen.

* Die Auftragnehmerin hat der Auftraggeberin bei GAV-bedingten
Preisanpassungen zudem unaufgefordert den Nachweis über die vollum-
fängliche Weiterreichung der Lohnerhöhung an das Sicherheitspersonal
vorzulegen.
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7 Leistungsabrechnung

822. ' Die Rechnungsstellung der Auftragnehmerin für die er-
brachten Leistungen erfolgt monatlich direkt an diejenigen Bedarfsträger,
die einen Leistungsbezug getätigt haben.

? Die Rechnungen werden mittels Abgleich mit den Journalen der
Bedarfsträger geprüft, worin Dienstbeginn und Dienstende des eingesetzten
Sicherheitspersonals verzeichnet werden.

° Die Zahlung erfolgt binnen 30 Tagen ab Rechnungseingang beim
Bedarfsträger.

823. Die Auftragnehmerin lässt der Auftraggeberin jährlich bis
spätestens 31. Januar des Folgejahres eine Leistungsstatistik per
31. Dezember zukommen, aus welcher für jeden Bedarfsträger die bezo-
genen Leistungen nach Leistungskategorie, aufgeschlüsselt nach den auf
die einzelnen Personalprofile (A, B) und Einsatzzeiten (Mo-Sa, So/FT,
Nachtdienst) entfallenden Stunden, die Anzahl verrechneter Wegpauscha-
len sowie die jeweiligen Rechnungsbeträge hervorgehen.

8 Haftung

824. ' Die Auftragnehmerin haftet gemäss $ 4a des Haftungsge-
setzes (HG) des Kantons Zürich vom 14. September 1969 kausal für den
Schaden, welchen sie durch rechtswidrige Tätigkeit oder Unterlassung
verursacht.

® Die Auftragnehmerin hat während der gesamten Dauer des Ver-
tragsverhältnisses eine Betriebshaftpflichtversicherung mit einer De-
ckungssumme von mindestens drei Millionen CHF je Schadensereignis
aufrechtzuerhalten.

° Der gültige und ausreichende Versicherungsschutz muss von der
Auftragnehmerin gegenüber der Auftraggeberin jederzeit nachgewiesen
werden können.

9 Personensicherheitsüberprüfung

825. "Das Sicherheitspersonal muss von der Auftragnehmerinvor
seinem ersten Einsatz sowie periodisch alle drei Jahre einer Personensi-
cherheitsüberprüfung unterzogen werden. Die Auftraggeberin kann in ein-
zelnen Fällen auch eine frühere Überprüfung verlangen.

? Die von der Auftragnehmerin durchzuführende Personensicher-
heitsüberprüfung umfasst die Beibringung eines Strafregisterauszugs, der
nicht älter als sechs Monate sein darf, sowie die schriftliche Befragung
betreffend Urteilen wegen Übertretungen, aus dem Strafregister gelösch-
ten Strafen sowie hängigen und eingestellten Strafverfahren.
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° Die Auftragnehmerin unterbreitet der Auftraggeberin die Ergebnis-
se der Personensicherheitsüberprüfung mit der Liste des für Einsätze vor-
gesehenenSicherheitspersonals gemäss $ 9 dieses Vertrags.

Ausschluss 826. ' Die Auftraggeberinbehält sich vor, Personen aufgrundeiner
von Personalbei negativen Sicherheitsüberprüfung oder aus einem anderen relevanten
einer negativen Grund, welcher nicht genannt werden muss, von der Auftragserfüllung aus-
Personensicher- zuschliessen.
heitsüberprüfung ? Die Auftragnehmerin hat diesfalls unverzüglich und ohne Kosten-

folgen für die Auftraggeberin für einen Ersatz durch anderes Personal zu
sorgen, welches den Anforderungenan das Sicherheitspersonal genügt.

10 Datenschutz und Datensicherheit

Gewährleistung des 827. ' Der Umgang mit Informationen und Personendaten durch
Datenschutzes und die Auftragnehmerin richtet sich nach
der Datensicherheit den Bestimmungen des Gesetzes über die Information und den

Datenschutz (IDG) vom 12. Februar 2007 und der dazugehörenden
der Verordnung (IDV) vom 28. Mai 2008 sowie

b. den Allgemeinen datenschutzrechtlichen Geschäftsbedingungen
bei der Datenbearbeitungdurch Dritte vom 24. Juni 2015.

2 Die Auftragnehmerin gewährleistet den Datenschutz und die Si-
cherheit sämtlicher mit der Auftragserfüllung einhergehenden Daten durch
geeignete organisatorische und technische Massnahmen und verpflichtet
sich ihre Organe und Mitarbeitenden entsprechend zuinstruieren.

Geheimhaltungs- 828. ' Die Organe und Mitarbeitenden der Auftragnehmerin un-
pflichten und Folgen terstehen hinsichtlich Tatsachen, die sie bei der Erfüllung der vertraglich
bei deren Verletzung übertragenen Aufgabe erfahren, dem Amtsgeheimnis gemäss Art. 320 des

Schweizerischen Strafgesetzbuchs (StGB) vom 21. Dezember1937.
? Die Geheimhaltungspflicht bleibt nach Auflösung des Arbeitsver-

hältnisses und nach Beendigungdieses Vertragsverhältnisses bestehen.
° Die Auftragnehmerin sorgt dafür, dass das Sicherheitspersonal vor

seinem ersten Einsatz eine Geheimhaltungsverpflichtung unterzeichnet. Die
unterzeichneten Geheimhaltungsverpflichtungen müssen der Auftraggebe-
rin aufVerlangenjederzeit vorgelegt werden können.

* Die Auftraggeberin behält sich bei einer Verletzung der Geheim-
haltungspflichten die Erstattung einer Anzeige bei den Strafverfolgungs-
behörden vor.

Aufbewahrungvon 829. ' Die Auftragnehmerin hat sämtliche mit der Auftrags-
Dokumenten und erfüllung zusammenhängenden Dokumente und elektronisch verwalteten
Datenträgern Daten, namentlich auch die Dokumente zur Personensicherheitsüberprü-

fung sowie die unterzeichneten Geheimhaltungsverpflichtungen, während
zehn Jahren aufzubewahren.
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2 Die Auftragnehmerin stellt während dieser Dauer die Verfügbar-
keit, Integrität und Authentizitätder Daten sicher und gewährleistet, dass
die zum Lesen der elektronisch verwalteten Daten notwendigen Informatik-
systeme und -anwendungenzur Verfügung stehen.

® Nach Ablaufder Aufbewahrungsdauer hat die Auftragnehmerin
die Dokumente und elektronischen Datenträger unaufgefordert dem
Staatsarchiv zur Archivierung anzubieten.

* Die Dokumente und elektronischen Datenträger dürfen nur nach
Rücksprache mit der Auftraggeberin und dem Staatsarchiv vernichtet wer-
den.

11 Kooperation und Kommunikation.

Ansprechpersonen 830. ' Die Vertragsparteien bezeichnen gegenseitig je eine An-
sprechperson und eine Stellvertretung dieser Ansprechperson, welche für
übergeordnete Fragestellungen aus diesem Vertrag zuständig sind.

2 Die Klärung einsatzbezogenerFragen erfolgt primär durch die Be-
darfsträger sowie das vor Ort eingesetzte Sicherheitspersonal und die
Einsatzzentrale oder den Einsatzleiterder Auftragnehmerin.

° Die Auftragnehmerin bezeichnetzudem eine Stelle, an welche die
Bedarfsträger bei allfälligen Schwierigkeiten bei der Leistungserbringung
gelangen können.

Wahrung der 8 31. Die Parteien verpflichten sich dazu, sämtliche aus dem Ver-
Vertraulichkeit tragsverhältnis erworbenen Kenntnisse und Informationen, die weder of-

fenkundig noch allgemein zugänglich sind, vertraulich zu behandeln. Die
Pflicht zur Wahrung der Vertraulichkeit bleibt auch nach Beendigung des
Vertragsverhältnisses bestehen.

Informationspflicht 8 32. Die Vertragsparteien haben eine gegenseitige Informations-
pflicht über Ereignisse und Entwicklungen, welche die Vertragserfüllung
beeinträchtigen können.

12 Vorgehen bei Meinungsverschiedenheiten, Leistungs-
störungen und Vertragsmängeln

Vorgehenbei $ 33. Die Vertragsparteien verpflichten sich beim Auftreten von
Meinungsver- Meinungsverschiedenheiten, namentlich bei strittigen Fragen zur Interpre-
schiedenheiten tation dieses Vertrags, einvernehmliche Lösungen anzustreben.

Vorgehenbei 834. ' Stellt eine Vertragspartei fest, dass die andere Partei den
Leistungsstörungen vertraglichen Pflichten nicht oder ungenügend nachkommt, hat sie diese

umgehend zu mahnenunddiesereine Frist zur Beseitigung der Leistungs-
störung anzusetzen.
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? Die säumige Vertragspartei hat die Leistungsstörung innerhalb der
angesetzten Frist zu beseitigen.

° Sind die Ursachen der Leistungsstörung unklar oder sind sich die
Vertragsparteien betreffend dem Vorliegen einer Leistungsstörung uneinig,
sind beide Parteien verpflichtet, das Gespräch aufzunehmen,falls nötig die
Ursachen der Leistungsstörungen gemeinsam festzustellen und schriftlich
festzuhalten. Die Vertragsparteien einigen sich wenn nötig über Massnah-
men zur Vermeidung künftiger Leistungsstörungen.

Salvatorische Klausel 835. ' Die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer einzel-
nen Vertragsbestimmung berührt die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbe-
stimmungennicht. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen
oder undurchführbaren Bestimmung eine neue Regelung zutreffen, welche
dem Sinn und den wirtschaftlichen Folgen der unwirksamen oder undurch-
führbaren Vertragsbestimmungmöglichst nahe kommt.

? Das vorstehende Vorgehengilt gleichermassen für den Fall, dass
sich dieser Vertrag als lückenhaft erweist.

13 Laufzeit, Anpassung und Kündigung des Vertrags

Laufzeit und 836. ' Der Vertrag wird auf eine feste Laufzeit von 5 Jahren, be-
optionale Vertrags- ginnend am 1. März 2017 und endet am 28. Februar 2022, abgeschlossen.
VerangrUng ? Die Auftraggeberinverfügt über vier Optionen für eine Vertragsver-

längerung um jeweils ein Jahr. Die Optionsrechte können von der Auftrag-
geberin bis spätestens 6 Monate vor Ablaufder Vertragsdauerdurchschrift-
liche Erklärung gegenüberder Auftragnehmeringeltend gemachtwerden.

? Die Laufzeit des Vertrages dauert bei Gelendmachung der vier
Vertragsverlängerungsoptionenlängstensbiszum 28. Februar 2026.

Anpassung des 837. ' Der vorliegende Vertrag kann mit Einverständnis beider
Vertrags Parteien jederzeit abgeändert oder ergänzt werden.

? Der Vertrag darf durch die Anpassung nicht wesentlich von der
Ausschreibung abweichen.

° Die Anpassungen bedürfen der Schriftform und müssen von bei-
den Vertragsparteien unterzeichnet werden.

Kündigung des 838. ' Der Vertrag kann bei wiederholten und schwerwiegenden
Vertrags Verstössen gegen die vertraglichen Pflichten beidseitig unter Beachtung

einer Kündigungsfristvon einem Monat gekündigt werden.
? Die Kündigung des Vertrags muss auf schriftlichem Wegeerfol-

gen.
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14_Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Anwendbares Recht 839. Das Vertragsverhältnis untersteht dem Schweizer Recht.

Gerichtsstand 840. Die Parteien vereinbaren die Stadt Zürich als Gerichtsstand
für die Beurteilung vonStreitigkeiten aus diesem Vertrag.

15 Schlussbestimmung

Inkrafttreten 841. Der vorliegende Vertragtritt aufden 1. März 2017 in Kraft.

Die vorliegende Vertragsurkundeist zweifachausgefertigt.

Für die Auftraggeberin:
Direktion der Justiz- und des Innern des Kantons Zürich

Zürich, den &. AN CO AL

NORR
Jacqueline Fehr, Justizdirektorin

Für die Auftragnehmerin:
DELTASecurity AG /AN ,

Zürich, den v1. 191 h
1) J

Markus Biedermann, VerwaltungsratspräsidentDELTASecurity AG


